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Bildung – Vielfältige Fach-
reise mit dem 3. Lehrjahr 
nach Italien (Teil 1)

Bezirk Horgen –
Lass dich überraschen …

Mineralstoffversorgung  
der Kühe sicherstellen

Pensionspferde-Tag – 
Einstreu rundum beleuchtet 
und bewertet

Bauernpräsident  
Markus Ritter zeigt sich 
kämpferisch
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Wir unterstützen Sie in Ihrem Risikomanagement
mit einer umfassenden Deckung gegen
Wetterrisiken.

Lassen Sie sich vom Wetter nicht
um den Lohn Ihrer Arbeit bringen.
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STELLUNGNAHME ZBV ZUM AGRARPAKET 2016

Spürbare Vereinfachungen statt neue Regelungen
Noch bis am 15. April läuft die 
Anhörung zum Agrarpaket 2016. 
Bereits hat der ZBV seine Stel
lungnahme beim BLW platziert. 
Er fordert insbesondere beim 
administrativen Aufwand, dass 
die bundesrätlichen Versprechen  
zur Vereinfachung endlich um
gesetzt werden.

In der Einleitung seiner Stellungnah-
me betont der ZBV einmal mehr, dass 
die administrative Vereinfachung ein 
grosses Anliegen der Landwirte sei, 
dies habe auch die vom SBV und dem 
SMP durchgeführte Umfrage gezeigt.  
Entsprechend begrüsst der ZBV das 
vom BLW initiierte Projekt «Adminis-
trative Vereinfachung». Die bisherigen 

Bestrebungen gehen in die richtige 
Richtung, der provisorische Projektbe-
richt hatte gute Vorschläge beinhaltet.

Lippenbekenntnisse des BLW
Was aus dem bundesrätlichen Verspre-
chen aber geworden ist, ist einmal 

mehr enttäuschend und völlig unbe-
friedigend. Der ZBV vermisst den Wil-
len des BLW, tatsächliche administra-
tive Vereinfachungen vorzunehmen. 
Bei der Durchsicht der Änderungsvor-
schläge, welche im Verordnungspaket 
2016 enthalten sind, fällt auf, dass völ-

lig im Gegensatz zum Credo der admi-
nistrativen Vereinfachung, viele neue 
Regelungen, welche zu erhöhtem ad-
ministrativen und/oder Kontrollauf-
wand führen, aufgenommen wurden.

ZBV verlangt Streichung neuer 
Regelungen
Im Rahmen des Projekts «administrati-
ve Vereinfachung» wurde betont, dass 
vermehrt die gute landwirtschaftliche 
Praxis statt detaillierter Regelungen 

als Grundsatz gelten sollen. Das bedeu-
tet insbesondere, dass den Landwir-
ten mehr Vertrauen entgegengebracht 
und noch mehr Eigenverantwortung 
übergeben werden soll. Dies haben die 
heute gut ausgebildeten Landwirte auch 
verdient. 

Der ZBV verlangt darum in seiner 
Stellungnahme ausdrücklich, dass kei-
ne neuen Forderungen/Regelungen im 
Rahmen des Verordnungspaket 2016 
aufgenommen werden! –

BE R ATE R ECK E

Mistlagerung im Feld
Über die Wintermonate und im Frühling 
stellt sich regelmässig die Frage, wie Stall-
mist im Feld korrekt zwischengelagert wer-
den kann. Grundsätzlich ist der Mist auf 
einer befestigten, dichten Unterlage (beto-
nierte Misplatte) zu lagern. Je nach Tierbe-
stand und Aufstallungssystem (z.B. Tret-
mist) kann sich eine Zwischenlagerung auf-
drängen. Können dazu nicht in erster Linie 
genügend hofeigene oder fremde befestigte 
Mistplatten verwendet werden, sind einige 
Punkte für die Feldlagerung zu beachten: 

 – Keine Lagerung in Grundwasser- oder 
Quellschutzzonen

 – Keine Lagerung über Drainagen, in der 
Nähe von Schächten, in Mulden oder 
stark geneigtem Gelände, auf Strassen 
und Wegen

 – Einhalten des Mindestabstandes von  
10 Metern zu Wald, Hecken, Gewässern, 
entwässerten Strassen und Wegen 

 – Einhalten des Mindestabstandes von  
3 Metern zu nicht entwässerten Stras-
sen und Wegen

 – Keine Gewässergefährdung durch Ab-
schwemmung oder Versickerung

 – Max. Dauer von 6 Wochen
 – Nasser Mist abdecken, vorzugsweise 

mit einem wasserabweisenden Vlies; bei 
kurzer Lagerung (wenige Tage), bei tro-
ckenem, langstrohigem Mist (Pferde-
mist) kann auf eine Abdeckung verzich-
tet werden

Bei einer Wiederholung sind die Standorte 
der Zwischenlager zu wechseln zur Vermei-
dung einer Nährstoffanreicherung. Um nicht
dauernd neue Risiken einer Umweltver-

schmutzung einzugehen – mit allfälligen 
Kostenfolgen und unter Umständen einem 
Imageschaden für die ganze Branche –  
wären in einem solchen Fall bauliche Mass-
nahmen zur Kapazitätserweiterung zu tref-
fen. Der ZBV-Beratungsdienst steht dazu 
und für weitere Auskünfte gerne zur Verfü-
gung. 

René Bünter
ZBV-Beratungsdienst  –

I N FO

Die gesamte Stellungnahme des ZBV zum 
landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2016 
ist jetzt auf www.zbv.ch aufgeschaltet. –

Der ZBV fordert im Rahmen der Anhörung Agrarpaket 2016, dass die bundesrätlichen 
Versprechen zur administrativen Vereinfachung umgesetzt werden. FREIHANDELSABKOMMEN MIT MALAYSIA

Palmöl aus Malaysia: Jetzt gilt es ernst 
In den kommenden Tagen ver
handelt der Bundesrat in Malaysia 
in der sechsten Runde über ein 
Freihandelsabkommen. Wird die 
Einfuhr von Palmöl erleichtert, 
bedroht dies den Rapsanbau in 
der Schweiz. 

In der Schweiz bauen etwa 6300 Bau-
ernfamilien auf rund 23 000 Hektaren 
Raps an. Rund 95 Sammelstellen neh-
men Raps an, für das Reinigen und Sor-
tieren vor der Pressung. Mit einem 
Zollabbau im Rahmen des Freihandels-
abkommens würde die ganze Branche 
gefährdet. 

Denn neben dem Zollabbau für 
Palmöl aus Malaysia müsste die 
Schweiz gemäss WTO-Recht bei wei-
teren Abkommen mit palmölprodu-
zierenden Ländern die gleichen Er-
leichterungen gewährleisten, so z.B. 
bei den laufenden Verhandlungen mit 
den Philippinen und den zurzeit unter-
bro chenen Verhandlungen mit Indo-
nesien. 

Widerspruch zur Politik des  
Bundes
Die Schweizer Landwirte müssen im 
Ackerbau mindestens vier verschiede-
ne Kulturen anbauen, und beugen da-
mit Probleme mit Unkräutern, Krank-
heiten und Schädlingen vor. Fehlt Raps, 
so fällt es vielen Landwirten schwer, 
eine markt- und standortgerechte Er-

satzkultur zu finden. Mit der Agrarpo-
litik 2014–2017 hat der Bundesrat zu-
sätzlich Landschaftsqualitäts-Beiträge 
eingeführt, welche den Rapsanbau för-
dern: einerseits Beiträge, wenn ein 
Landwirt mehr als vier Kulturen an-
baut, andererseits Beiträge für blühen-
de Kulturen. Weiter unterstützte der 
Bund die Züchtung der HOLL-Rapssor-
ten, welche die erfolgreiche Erschlies-
sung von neuen Marktsegmenten er-
möglichte. All diese Bemühungen des 
Bundes könnten nun aufs Spiel gesetzt 
werden. –

I N FO

Die aussenpolitische Natio nalratskommission 
(APK-N) hat dem Bundesrat den Auftrag für ein 
Freihandelsabkommen mit Malaysia gegeben. 
Die Kommission legte jedoch als Bedingung 
die Unterzeichnung verschiedener internatio-
naler Abkommen fest, wie z.B. für die Ver-
pflichtung zur Abschaffung von Zwangsarbeit. 
Diese Rahmenbedingungen sind bis heute 
nicht gegeben und wurden in einer Interpella-
tion von Nationalrätin Rosmarie Quadranti 
aufgenommen. Nationalrätin Maya Graf hat 
eine Interpellation zu den ökologischen Aus-
wirkungen der Palmölproduktion in Malaysia 
gemacht. In der Interpellation von Nationalrat 
Markus Hausamman wollte der Bundesrat 
nicht versprechen, dass er die Schweizer 
Rapsbranche von der Bedrohung durch Palm-
öl verschonen möchte. Die beiden letzteren 
waren mit der Antwort nicht zufrieden und sie 
verlangten die Diskussion. –




